ZERTIFIZIERTE MELDUNG DES TÄTIGKEITSBEGINNS (ZMT)
im Sinne des Art. 2, Abs. 2-ter des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13 und des Art. 21-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17

für
· einzelne Live-Vorführungen kultureller Aktivitäten, wie Theater, Musik, Tanz, Musical oder Filmvorführungen, sofern das Publikum die Vorführung passiv verfolgt, innerhalb von Strukturen, die für ihren ordnungsgemäßen Aufenthalt in Bereichen eingerichtet wurden, zum Schutz der öffentlichen Unversehrtheit (Rundschreiben des Innenministeriums vom 7. Mai 2024, Nr. 15015),
· die für maximal 2.000 Teilnehmer stattfinden,
· in einem Zeitraum zwischen 8.00 Uhr und 1.00 Uhr des folgenden Tages
· und die mindestens 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn eingereicht wird (man siehe jedoch dazu auch unter dem Abschnitt „BESCHEINIGT“ den Punkt 2).


Daten der Person, welche die ZMT einreicht:

Der/Die Unterfertigte

Nachname _______________________________ Vorname _________________________ 

geboren in __________________________________________________ am ___/___/____ 

wohnhaft in _______________________________ Adresse _________________________ 

____________________________________________________ Hausnummer __________ 

Steuernummer     

E-Mail ____________________________________________________________________ 

zertifizierte E-Mail (PEC) _____________________________________________________ 

· für sich selbst
oder
· in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter
· des Einzelunternehmens
· der Gesellschaft
· der Körperschaft
· des Vereins 

__________________________________________________________________________ 
(Bezeichnung angeben)

mit Sitz in __________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________ 

Hausnummer _______ 

Steuernummer / Mehrwertsteuernummer     

E-Mail ____________________________________________________________________ 

zertifizierte E-Mail (PEC) _____________________________________________________ 

Mobiltelefonnummer für das Einholen von Informationen _____________________________ 

 wählt die oben angeführte PEC-Adresse als digitales Domizil, an das alle Dokumente und Mitteilungen, welche diese ZMT betreffen, zu übermitteln sind;

MELDET

den Beginn der nachfolgend beschriebenen Live-Vorführung 


Beschreibung der Vorführung

Bezeichnung der Vorführung 

_________________________________________________________________________ 

Art der Vorführung

 Theater
 Musik
 Tanz[footnoteRef:1] [1:  Es darf sich NICHT um ein Event handeln, das einer „Diskothek“ ähnlich ist. Ein solches Event kann NICHT mittels ZMT genehmigt werden.] 

 Musical
 Filmvorführungen
 Anderes

_________________________________________________________________________ 
(für den Fall, dass “Anderes” ausgewählt worden ist, muss präzisiert werden, um welche Vorführung es sich handelt)


Datum und Uhrzeit

am ____________________________________ von __________ Uhr bis _________ Uhr 
(die Vorführung muss zwischen 8 Uhr und 1 Uhr des folgenden Tages stattfinden)

Ort, an dem die Vorführung stattfindet

Adresse _________________________________________________________________ 

______________________________________________________ Hausnummer ____ 

im/in
(gegebenenfalls ausfüllen, um den Ort, an dem die Vorführung stattfindet, leichter ausfindig zu machen) 

· den Räumlichkeiten
· gastgewerblichen Betrieb
· Anderes

________________________________________________________________________ 
(den Namen der Räumlichkeiten oder des gastgewerblichen Betriebs angeben oder, wenn “Anderes” ausgewählt worden ist, eine Beschreibung einfügen)

mit Geschäfts- oder Firmenschild

________________________________________________________________________ 
(Geschäfts- oder Firmenschild beschreiben)

vorgesehene Anzahl der Teilnehmer

__________ 
(die Anzahl der Teilnehmer darf nicht höher als 2.000 sein)

MELDET WEITERS

· dass für die Live-Vorführung 
· KEINE lärmerzeugenden Anlagen eingesetzt werden oder dass die vorgenannte Vorführung KEINE beträchtliche Lärmeinwirkung auf die Umgebung verursacht, gemäß Art. 12 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20;
oder
· LÄRMERZEUGENDE Anlagen eingesetzt werden oder die vorgenannte Vorführung eine beträchtliche Lärmeinwirkung auf die Umgebung verursacht und dass dafür eine entsprechende Ermächtigung gemäß Art. 12 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 eingeholt werden wird;

(gegebenenfalls)
· die zeitweilige Verabreichung im Rahmen der Live-Vorführung gemäß Art. 1, Abs. 2 des Landesgesetzes vom 13.Mai 1992, Nr. 13, gemäß Art. 9 des Landesgesetzes vom 14.12.1988, Nr. 58 und gemäß Art. 16 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 13. Juni 1989, Nr. 11 von:
· Speisen;
· nicht-alkoholischen Getränken;
· alkoholischen Getränken;

BESCHEINIGT

· IM ANHANG mit einem technischen Bericht eines Technikers, eingetragen im Verzeichnis der Kammern der Ingenieure, Architekten oder des Kollegiums der diplomierten Gewerbetechniker oder der Geometer, dass der Veranstaltungsort den technischen Vorschriften gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 21. Januar 2021, Nr. 1, oder Dekret des Innenministers vom 22. November 2022 entspricht;
· IM ANHANG, aber nur in dem Fall, dass mehr als 500 Personen gleichzeitig bei der Live-Vorführung anwesend sind, mit der vom G.A.M.E.S.-Portal (Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi) erstellten Bescheinigung, dass die Veranstaltung freigegeben worden ist und legt, im Falle einer Risikostufe von 18 oder höher, den M.O.G.E.S.S.-Rettungsdienstplan (Modello Organizzativo Gestione Emergenze Sanitarie e Sportive - Organisationsmodell für das Management von medizinischen und Sportnotfällen) und dessen Bewertungsergebnis bei;
(die Anmeldung erfolgt unter folgender web-Adresse https://games.sabes.it/VPM/vpm/login?returnUrl=%2Fvpm%2Fprocess%2F je nach Risikostufe innerhalb folgender Fristen: 15, 30 oder 45 Tage vor Beginn der Veranstaltung) 

ERKLÄRT

· nicht verurteilt worden zu sein wegen eines fahrlässig begangenen Deliktes mit rechtskräftigem Urteil zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren und nicht die Wiedereinsetzung in die früheren Rechte erlangt zu haben oder nicht einer vorbeugenden Maßnahme gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, in geltender Fassung, unterworfen sind oder nicht zu Gewohnheits-, gewerbsmäßigen oder Hangverbrechern erklärt worden zu sein.
· 
· nicht verurteilt worden zu sein
oder
· verurteilt worden zu sein 
wegen eines Deliktes gegen den Bestand des Staates oder die öffentliche Ordnung wegen eines Gewaltverbrechens gegen Personen, wegen Diebstahls, Raubes, Erpressung oder Menschenraubes, wegen Widerstandes oder Tätlichkeiten gegen die Staatsgewalt, wegen eines Vergehens, das gegen die öffentliche Moral verstößt oder wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit verbotenen Glücksspielen;
· 
· dass gegen ihn kein
oder
· dass gegen ihn 
ein Konkurs eröffnet worden ist;
· sich bewusst zu sein, dass, sollte die Live-Vorführung auf öffentlichem Grund stattfinden, die Verordnung über die “Vermögensgebühr für Konzessionen, Ermächtigungen oder Werbemaßnahmen und über die Vermögensgebühr für Konzessionen für Besetzungen auf Märkten” zur Anwendung kommt und eine Konzession für die Besetzung des öffentlichen Grundes erforderlich ist;
· sich bewusst zu sein, dass diese zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns NICHT dazu ermächtigt, die gemeldete Live-Vorführung durchzuführen, wenn die Bedingungen und die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, die in diesem Formblatt zusammenfassend und im Landesgesetz 13 Mai 1992, Nr. 13 genau angeführt sind, und dass die Verwaltung in solch einem Fall die notwendigen Maßnahmen zum Verbot der Fortführung der Tätigkeit und zur Beseitigung der gegebenenfalls schädigenden Auswirkungen treffen wird.
· sich bewusst zu sein, dass bei Falscherklärung, Urkundenfälschung und Verwendung derselben die von Art. 76 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28.12.2000, Nr. 445 vorgesehenen Strafen des Strafgesetzbuches zur Anwendung kommen;
· gemäß und für die Zwecke der Art. 12,13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 in die Information zum Schutz der personenbezogenen Daten Einsicht genommen zu haben, die auf der institutionellen Webseite der Gemeinde vorzufinden ist und die in den Räumlichkeiten des Rathauses aufliegt;



Ort und Datum								Unterschrift

___________________						_____________________


Anhänge:
· technischer Bericht eines Technikers, dass der Veranstaltungsort den technischen Vorschriften entspricht;
· die vom G.A.M.E.S.-Portal erstellte Bescheinigung, dass die Veranstaltung freigegeben worden ist und, im Falle einer Risikostufe von 18 oder höher, den M.O.G.E.S.S.-Rettungsdienstplan und dessen Bewertungsergebnis;
(nur in dem Fall, dass mehr als 500 Personen gleichzeitig bei der Live-Vorführung anwesend sind);


Art der Übermittlung der ZMT:

· für Unternehmen:
(A) Mittels zertifizierter E-Mail (PEC) an folgende Adresse: algund.lagundo@legalmail.it
(dieses Formblatt muss mit digitaler Unterschrift unterzeichnet oder händisch unterschrieben werden und zusammen mit der Kopie eines Personalausweises übermittelt werden.)

Sobald das Verfahren für die ZMT für Live-Vorführungen kultureller Aktivitäten in SUAP verfügbar sein wird, ist die Option (A) zu löschen und mit der Option (B) zu ersetzen.
(B) NICHT dieses Formblatt verwenden, sondern die Online-Modulistik, die über den Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten SUAP zur Verfügung gestellt wird: https://www.impresainungiorno.gov.it

· für Privatpersonen und Vereine:
Abgabe im Lizenzamt im Rathaus, 2. Stock 
Mittels E-Mail oder zertifizierter E-Mail (PEC) an folgende Adressen info@algund.eu; algund.lagundo@legalmail.it
(bei Verwendung der E-Mail oder der PEC muss dieses Formblatt mit digitaler Unterschrift unterzeichnet oder händisch unterschrieben werden und zusammen mit der Kopie eines Personalausweises übermittelt werden.)
 
